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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1981

Norm

StGB §94

Rechtssatz

Der Verursacher der Verletzung ist grundsätzlich verp2ichtet, dem Verletzten, dessen Hilfebedürftigkeit er kennt, oder

doch für möglich hält und sich damit abfindet, selbst die notwendige Hilfe zu leisten (10 Os 110/78).
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